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VEREINSANGELEGENHEITEN - AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ

Auszug aus dem Protokoll
der Vorstaiidssitzung des Schweizerischen Forstvereins

vom 21. Februar 1972

TVaklatuien.'
1. Protokoll vom 22. November 1971
2. Statutenrevision
3. Rodungs- und Uberbauungsprojekte in

Cari TI
4. Aufnahme von neuen Mitgliedern
5. Jahresversammlung 1972 in Weinfelden
6. Jahresversammlung 1973 in

Bad-Schinznach
7. Berufsabzeichen für Forstingenieure
8. Verschiedenes

Forji/z: G. Viglezio, Faido

Verhandlungen
Statuten revision

Am Beispiel Rodung Reusstal stellt
B. Wyss dar, wie schwierig es für den
SFV ist, in kurzer Zeit die richtige Stel-
lungnahme zu beschliessen. Es ist zudem
in jedem Fall damit zu rechnen, dass die
Meinungen unter 'den Mitgliedern des
SFV geteilt sind.

Keller orientiert über seine verschiede-
nen Kontaktnahmen und Untersuchungen
über die Statutenrevision:

Ziel t/er Staft/tenrevi.rion ist, durch Um-
änderung in eine rein it/ee//e Zielsetzung
die Beschwerdelegitimation auf Bundes-
ebene zu erhalten. Damit würde die Mög-
lichkeit geschaffen, dass sich der SFV
vermehrt aktiv gegen Rodungen einsetzen
kann. Grünig hat sich bereit erklärt, die
Formulierung der Statutenrevision durch
einen Bundesrichter juristisch prüfen zu
lassen, damit die Legitimation gesichert
ist.

Die Statutenrevision für eine Be-

schwerdelegitimation hat folgende Konse-
quenzen:
— Fer/usi der w/rtsc/ta/t/ic/teri Z/elsef-

zu/ig (Abtretung an den SWV) und da-
mit Eizirc/iränkung der Täfigkeil.

•— Notwendigkeit der jrra//en Ferèand-s-
po/ilzk.

— Schaffung von Kon/i/kts/tuaf/onen für
gewisse Mitglieder bei Ausübung des
Beschwerderechtes.
Als A/Iernalive zur S/a/utenrevz's/on

stellt Keller vor:
— Akn'v/erung der £izize/milg/iei/ez' in

den legitimierten Verbänden aus den
Reihen der Forstingenieure.

— Ko//ektivnii'tg/ied^c/ia/f de.v S£F in
den betreffenden Verbänden.

— Anwendung und Fer/>ziic//ic/!mac7iuwg
der Rodungsric/ii/inien.

— Die öe.tcka//ung und Li'e/erung von
t/nler/agen, /n/ormalioii und Argu-
inentat/onen gegen Rodungen.

— Möglichkeiten schaffen für die Wald-
erhaltung durch das /owpo/i'lisc/ie
Programm.
Keller kommt zum Schluss, dass eine

Statutenrevision nur im Zusammenhang
mit dem forstpolitischen Programm durch-
geführt werden soll.

In der Diskussion wurden die Nach-
teile einer Beschwerdenlegitimation erwei-
tert oder bestärkt:
— Mit der Beschwerdelegitimation und

der Notwendigkeit eines ständigen Se-

kretariates mit Jurist würden dem SFV
grosse finanzielle Probleme entstehen.

— Die Wirksamkeit einer Beschwerde ist
grösser, wenn es nicht die Forstinge-
nieure selbst sind, die diese Beschwerde
einreichen.
Auf Grund der Diskussion werden fol-

gende Beschlüsse gefasst:
1. Mit der Statutenrevision soll bis zum

Abschluss des forstpolitischen Program-
mes zugewartet werden.

2. Vorgängig der Hauptversammlung 1972
sollen die Probleme der Statutenrevision
und Beschwerdelegitimation in 3 Kurz-
Vorträgen behandelt werden.
Im Anschluss wird die Roi/ung Peu.s\s-

la/ abschliessend behandelt:
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Wyss hat in seiner Besprechung mit
dem Oberforstinspektor erfahren, dass die

Rodimg /iir etwa 7,5 ha [//envald vom
OFI bewilligt worden sei. Neue Rodungen
würden nur bewilligt, wenn die Ersatzauf-
forstungen vollzogen sind.

Keller berichtet von der Sitzung der
Stiftung Reusstal vom 4. Dezember 1971.

Ziel der Stiftung in der Angelegenheit
Rodung und Kraftwerkbau ist, eine Ge-
samtmelioration des Reusstales zu ver-
wirklichen und möglichst günstige Vor-
aussetzungen für den Naturschutz zu
schaffen.

Auf Grund dieser Berichterstattungen
werden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Mit der Erteilung der Rodungsbewilli-

gung durch das OFI ist für den SFV
die Angelegenheit erledigt, und das

Schreiben an das OFI wird überflüssig.
2. In einem Brief wird den Verfassern der

Einsprache die Situation und Stellung-
nähme des SFV dargestellt.

Rodtmgr- und Überbautmg.ypro/ekte in
Carl.
Der Präsident gibt einen Überblick über

die Angelegenheit Carl, bei der er als
Kreisoberförster des betreffenden Gebie-
tes direkt beteiligt ist.

In der Diskussion wurde hervorgehoben,
dass gemäss den Rodungsrichtlinien die
Zweckentfremdung des Waldes einer Ro-
dung gleichzusetzen ist. Corboud machte
dem Kanton Tessin den Vorwurf, zuwenig
streng gegenüber den Forderungen der
Landbesitzer in bezug auf Rodungen zu
sein.

Nachdem der Präsident des SFV bei der
Angelegenheit direkt beteiligt ist, be-
schliesst der Vorstand auf besonderen
Wunsch des Präsidenten, eine genaue
Untersuchung mit nachträglicher Orien-
tierung der Mitglieder durchzuführen:
1. Bericht an den Vorstand durch die

Kommission Corboud und Keller —
Augenschein in Cari am 12. April 1972.

2. Stellungnahme des Vorstandes an der
Vorstandssitzung vom 19. April 1972 in
Cari.

du/M/irae von neuen Mitgliedern
Auf Grund der Liste von Prof. Leibund-

gut von neuen Studentenmitgliedern ge-

nehmigt der Vorstand diese Neuaufnah-
men.

Jahresversammlung 7972 in Wein/elden
Kantonsoberförster C. Hagen schlägt

folgendes Programm für die Jahresver-
Sammlung 1972 vor:
Tagungsort.-
Weinfelden
Ter/nin;
21. bis 23. September 1972

Gesamtthema;
Zusammenarbeit au/ a//en Stu/en

Detailprogramm.-
27. 9. 7972, Donnerstag.-
15.00 Uhr: Hauptversammlung

Damenprogramm
22. 9. 7 972, Freitag;
09.00 Uhr: Begrüssung und Vorträge

durch Departementschef,
Forstingenieur Hagen und
Hugentobler

Nachmittag; 3 verschiedene Exkursionen
Abend; Gemeinsames Nachtessen in

Weinfelden mit Abend-
Unterhaltung

23. 9. 7972, Samstag;
Morgen; Schlussexkursion

Schiffahrt auf dem Bodensee

Durch den Vorstand wird das Pro-
gramm wie folgt ergänzt:
—• Am Donnerstag soll ein Damenpro-

gramm durchgeführt werden.
— Vorgängig der Hauptversammlung:

Vorträge und Diskussion über die Sta-
tutenrevision.
15.00 bis 16.30 Uhr: Kurzvorträge und
Diskussion
16.30 Uhr: Hauptversammlung
Für die Vorträge vorgängig der Haupt-
Versammlung werden Themen und Re-
ferenten durch den Vorstand bestimmt
(siehe auch Traktandum 2).
Betreffend Sondernummer, Voranzei-

gen und Ausschreibung in der SZF wird
folgender Terminplan aufgestellt:
Sondernummern;
1. Ablieferung der Beiträge: Mitte Juli
2. Erscheinen Anfang September
Foranzeige der 7F 7972;
Februar/März in der SZF
Programme;
Veröffentlichung in der August-Nummer
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A urne/derc/i/im;
5. September 1972

Defai/AerprecAimg:
Vorstandssitzung 30. Mai 1972 in Zürich
Ja/irerverramm/ung 7973 in
Barf-ScA/nznacA

Mit Datum vom 12. Januar 1972 hat der
SFV vom Finanzdepartement Aargau, Ab-
teilung Forstwirtschaft, den Vorschlag für
den Termin der Jahresversammlung 1973
erhalten. Wegen Unterkunftsschwierigkei-
ten soll die Versammlung vom 25. bis
27. Oktober 1973 in Bad-Schinznach
durchgeführt werden.

Unter Vorbehalt der Zustimmung durch
die Jahresversammlung 1972 wird dieser
Vorschlag vom Vorstand genehmigt.
Berw/.îûfczeic/ien /ür Forstingenieure

Mit Datum vom 11. Dezember 1971 be-
stätigt Winkelmann die Bestellung von
200 Stück des Berufsabzeichens. Die Aus-
lieferung soll Ende Februar erfolgen.

Diese Berufsabzeichen werden auf der
Geschäftsstelle deponiert und durch den
Kassier verwaltet.
WiWrcÄadenkommwji'on

Unter der Leitung von Etter fand am
17. Februar 1972 die konstituierende Sit-
zung in Solothurn statt. Die Kommission
setzt sich aus 16 Mitgliedern zusammen.

Nächste Sitzung im Dezember 1972.

Für die Spesenentschädigung wird fol-
gendes beschlossen:

a) Spesenentschädigung durch die Kan-
tone (Orientierung der Kantone durch
Etter).

b) Nichtmitglieder werden durch den
SFV nach den normalen Ansätzen des
SFV entschädigt.

ArAeürgememrcAa// /ür den WaM
Die Arbeitsgemeinschaft für den Wald

macht den Vorschlag für die Neuredigie-
rung von «Die forstlichen Verhältnisse der
Schweiz». Wird an der nächsten Sitzung
behandelt.
/nterkontona/er FecAn/kum in Rappersw//

Durch das Institut Tromp wurde den
Kantonsoberförstern die Dokumentation
über die «Ingenieurschule» Rapperswil zu-
gestellt. Daraus ist zu ersehen, dass auf
Wunsch der Gärtnermeister eine Abtei-
/«ng /ür S/ed/nngsp/nnnng sowie eine Ab-
rei/wng /ür Grünp/ammg eingerichtet wur-
den. An diesen Abteilungen werden auch
forstliche Fächer doziert.

Aufnahmebedingungen: 3. Klasse Se-
kundarschule und technische Lehre.

Da mit der Schaffung dieser Ausbil-
dungsmöglichkeiten ein neuer «Ingenieur»
geschaffen wird, der sich mit Grünpia-
nung und damit auch mit dem Wald be-
fassen wird, wird der Vorstand sich mit
dieser Frage an einer nächsten Sitzung
beschäftigen.

Der Protokollführer:
Kar/ Borgw/a

ScbweizerLcber Forstverei/j — Soc/été /orer/ière sn/sre

Präsident:

Kassier:

Redaktion:

Geschäftsstelle:

Inseratenannahme:

Abonnementspreis:

Ing. forestale Giacomo Viglezio,
Cire. I Leventina, 6760 Faido TI
Dr. Hans Keller,
Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen,
8903 Birmensdorf

Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen,
Institut für Waldbau ETH Zürich,
Universitätstr. 2, 8006 Zürich, Tel. (01) 32 62 11, intern 3209

Binzstrasse 39, 8045 Zürich/Schweiz,
Telephon (01) 33 41 42

Mosse-Annoncen AG, Limmatquai 94, 8001 Zürich,
Telephon (01) 47 34 00

jährlich Fr. 30.— für Abonnenten in der Schweiz
jährlich Fr. 40.— für Abonnenten im Ausland
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Hilfskasse für schweizerische Forstingenieure
19. Jahresbericht

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1971

Im Berichtsjahr konnte unsere Hilfskasse einer bedrängten Familie wirksame
Hilfe bringen. Neben dieser von Fr. 1000.— hatten wir noch Postcheck-
und Bankgebühren von Fr. 110.20, die Verrechnungssteuer von Fr. 1050.60 und
eine Beitragsrückerstattung von Fr. 26.— zu bezahlen; totale Ausgaben Fr. 2187.30.
An Einnahmen wurden gebucht: 49 Spenden von Forstkollegen von Fr.-1844.65,
Bruttozinsen von Fr. 3501.90 und Rückerstattung der Verrechnungssteuer pro
1970 Fr. 842.10; total Einnahmen Fr. 6188.65.

Unsere beiden Fonds stehen auf Ende 1971 wie folgt da:

iTü/rhawe Fonc/s Caster Total
Fr. Fr. Fr.

Vermögen am 31. Dezember 1970 76 796.75 22 768.05 99 564.80
Einnahmen 6 188.65 1 252.25 7 440.90
Ausgaben 2 187.30 —2 187.30

Vermögensvermehrung 1971 4 001.35 1 252.25 5 253.60
Vermögen am 31. Dezember 1971 80 798.10 24 020.30 104 818.40

Ende Berichtsjahr verfügen wir somit über ein Vermögen von über 100 000 Fr.
Ein Legat K. A. Keser ist darin noch nicht inbegriffen, weil sich die Überweisung
wegen Einsprüchen verzögert hat. Nach Mitteilung der angefragten allgemeinen
Treuhand AG darf aber mit einer gütlichen Erledigung im laufenden Jahr gerech-
net werden.

Unsere gesamten Mittel sind freiwillig aus Forstkreisen gestiftet worden. Mit
unseren Zuwendungen haben wir verschiedenen, in Not geratenen Familien von
Forstkollegen nach sorgfältiger Prüfung der Verhältnisse rasche und dadurch
besonders willkommene Hilfe bringen können. Durch peinlich gewahrte Ver-
schwiegenheit versuchen wir Indiskretionen zu vermeiden.

Dass uns viele Kollegen in dieser freien, gegenseitigen Hilfeleistung durch
Beiträge unterstützen, sei einmal mehr aufrichtig verdankt. Dank gebührt auch
dem scheidenden Kassier B. Wyss, welcher nach sechs Jahren gewissenhaftester
Arbeit das Amt weitergibt, wie allen Mitgliedern des Stiftimgsrates für ihre
uneigennützige Arbeit. Möge die Idee der Hilfskasse stets weiterleben!

Schaffhausen, den 24. März 1972

Für den Stiftungsrat
Der Präsident: sig. F. Schade/in
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